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Verhandlungsschrift 
 

 
aufgenommen bei der Sitzung des Gemeinderates der G emeinde St.Roman 
am Freitag, den 22. November 2013. 
 
Tagungsort: Gemeindeamt St.Roman (Sitzungssaal) 
 
Anwesend:  Bürgermeister Berlinger Siegfried 
 Vizebürgermeister Kriegner Norbert 
 Gemeindevorstandsmitglied Wimmer Gerhard 
 Gemeindevorstandsmitglied Breidt Johann 
 Gemeindevorstandsmitglied Kropf Christian 
 Gemeinderatsmitglied Beham Josef 
 Gemeinderatsmitglied Lang Herbert 
 Gemeinderatsmitglied Schasching Franz 
 Gemeinderatsmitglied Hamedinger Matthias 
 Gemeinderatsmitglied Mauthner Matthias 
 Gemeinderatsmitglied Kohlbauer Johann – ab TOP 2 
 Gemeinderatsmitglied Baminger Rudolf 
 Gemeinderatsmitglied Grill Alfred 
 Gemeinderatsmitglied Mauthner Paula 
 Gemeinderatsmitglied Kriegner Christian 
 Gemeinderatsmitglied Fuchs Franz 
 Gemeinderatsmitglied Doblinger Johann 
 Gemeinderatsersatzmitglied Schopf Markus 
 Gemeinderatsersatzmitglied Scharinger Matthias 
 
Es fehlt: Gemeinderatsmitglied Baminger Johann - en tschuldigt 
 Gemeinderatsmitglied Max Josef – entschuldigt 
 
Der Bürgermeister eröffnet um 20.00 Uhr die Sitzung  und stellt 
fest, dass 
a) die Sitzung von ihm einberufen wurde 
b) die Mitglieder des Gemeinderates zur Sitzung zei tgerecht einge- 
   laden wurden, worüber der Zustellnachweis vorlie gt und die Sit- 
   zung durch Anschlag an der Amtstafel kundgemacht  wurde 
c) die Beschlussfähigkeit des Gemeinderates gegeben  ist. 
d) die Verhandlungsschrift der letzten Sitzung des Gemeinderates  
   während dieser Sitzung zur Einsicht aufliegt und  Einwendungen  
   gegen dieselbe bis Sitzungsschluss vorgebracht w erden können. 
 
Der Bürgermeister ersucht Gemeindesekretär Stadler das Protokoll zu 
führen. 
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1. Festsetzung der Hebesätze für 2014  
Der Bürgermeister führt aus, dass der Voranschlag e rst im Jänner 
beschlossen wird. Die Hebesätze müssen jedoch berei ts jetzt be-
schlossen werden damit sie mit 1. Jänner in Kraft t reten. Gleich-
zeitig sollen die Gebühren für Wasser und Kanal ent sprechend den 
Mindestsätzen des Landes angepasst werden. 
 
Der Bürgermeister beantragt der Gemeinderat nachste hender Kundma-
chung die Zustimmung erteilen: 
 

K u n d m a c h u n g  
 
 

Im Sinne des § 76 Abs. 5 der Oö. Gemeindeordnung 19 90 i.d.g.F. wird 
hiermit kundgemacht, dass der Gemeinderat der Gemei nde St.Roman in 
der am 23. November 2012 abgehaltenen öffentlichen Sitzung die 
Festsetzung der Hebesätze für das Finanzjahr 2014 
 
der Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) mit 
500 v.H.d. Steuermessbetrages 
 
der Grundsteuer für Grundstücke (B) mit 500 v.H.d. Steuermessbetra-
ges 
 
der Lustbarkeitsabgabe (Kartenabgabe) mit 15 v.H.  des Preises oder 
Entgeltes 
 
der Hundeabgabe mit 15,00 € für jeden Hund 
 
der Kanalbenützungsgebühr mit 4,037 €pro m³ (incl.M WSt.) 
 
der Wasserbezugsgebühr mit 1,771 €pro m³ (incl.MWSt .) 
 
der Abfallabfuhrgebühr lt.Gebührenordnung  
 
 
 
die Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde St.Ro man vom 
21.09.2012 betreffend die Wassergebührenordnung im 
 
 

§ 3 
Ausmaß der Anschlussgebühr 

 
 

1) Bei Anschluss eines unbebauten Grundstückes betr ägt die Wasser-
leitungsanschlussgebühr  € 1.867,-- 
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2) Die Wasserleitungsanschlussgebühr gemäß Bemessun gsgrundlage 
 nach Abs. 3 beträgt für bebaute Grundstücke: 
 
 a) Für Wohnhäuser bis 150 m² bebaute Fläche mindes tens  
  € 1.867,-- 
  und über 150 m² je m²  € 10,98 
 b) Für Wohnblöcke je Wohneinheit bis 85 m² bebaute  

Fläche mindestens je Wohneinheit € 933,50 
und über 85 m² je Wohneinheit pro m² € 10,98 

 c) Für Auf-, Zu-, Ein- und Umbau sowie Garagen und  Neben- 
gebäude pro m² € 10,98 

 d) Für Dach- und Kellergeschoss-, sowie Dachraumau sbauten 
nur jene Flächen, die bewohnbar oder gewerblich ben utzbar 
ausgebaut sind, pro m² € 10,98 

 e) Für Betriebs- und Geschäftsstätten, landwirtsch aftliche 
und sonstige Objekte bis zu 150 m² bebaute Fläche m indestens 
€ 1.867,-- 
von 150 bis 500 m² je m² €    10,98 
und für jeden m² über 500 m² 25 % von € 10,98 € 2,7 5 

 
sowie die Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde  St.Roman vom 
15.12.2000 betreffend die Kanalgebührenordnung im 
 
 

§ 2 
Ausmaß der Anschlussgebühr 

 
 

(1) Die Kanalanschlussgebühr für bebaute Grundstück e beträgt je Be-
wertungspunkt € 156,-- mindestens aber € 3.115,-- ( Mindestan-
schlussgebühr). Die Kanalanschlussgebühr für unbeba ute Grundstü-
cke beträgt die Mindestanschlussgebühr. Die Kanalan schlussgebühr 
wird nach Bewertungspunkten berechnet. Drei Bewertu ngspunkte 
entsprechen einem Einwohnergleichwert. 

 
beschlossen hat. 
 
 
Gemeinderat Grill stellt fest, dass er den Hebesätz en, bis auf die 
vom Land vorgegebene Erhöhung um 20 Cent für Abgang sgemeinde bei 
Wasser und Kanal, zustimmt. Er wird daher der Kundm achung nicht zu-
stimmen. 
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Der Bürgermeister lässt sodann über die vorliegende  Kundmachung 
mittels Handzeichen abstimmen und bringt diese folg endes Ergebnis: 
 
 4 Stimmenthaltungen (Grill Alfred, Kropf Christian , Mauthner Paula  
   und Baminger Rudolf) 
15 Ja Stimmen 
 
Der Bürgermeister stellt fest, dass dem Antrag somi t mehrheitlich 
zugestimmt wurde. 
 
 
 
2. Kassenkredit 2014  
Der Bürgermeister berichtet, dass der Kassenkredit jährlich auszu-
schreiben wäre. Da sich die Konditionen, in Anbetra cht des derzei-
tigen Zinsniveaus, gegenüber dem laufenden Jahr sic herlich kaum 
bessern werden, könnte der laufende Kassenkredit be i gleichbleiben-
den Konditionen, um ein Jahr verlängert werden. Nac h Rücksprache 
mit dem bisherigen Kreditgeber hat sich dieser bere it erklärt, den 
Kassenkredit um ein Jahr, zu den gleichen Kondition en, zu verlän-
gern. Zur Zeit erfolgt die Verzinsung nach dem 6-Mo nats-Euribor mit 
einem Aufschlag von 0,9375 %. Der Bürgermeister bem erkt, dass er 
gegen eine Neuausschreibung nichts einzuwenden hätt e. Im Sinne des 
Verwaltungsaufwandes und auch im Hinblick darauf, d ass eher 
schlechtere Konditionen zu erwarten sind, würde er jedoch eine Ver-
tragsverlängerung um ein Jahr für sinnvoller eracht en. 
 
 
Der Bürgermeister beantragt sodann der Gemeinderat möge den beste-
henden Kassenkredit um ein Jahr verlängern. 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Antrag des Bürgermeister s einstimmig, 
mittels Handzeichen, zu. 
 
 
 
3. Darlehensvergabe KLF-Aschenberg  
Der Bürgermeister berichtet, dass das im Finanzieru ngsplan des Lan-
des vom 4.4.2013, IKD(Gem)-311314/305-2013-Mad, vor gesehene Darle-
hen entsprechend den in der Sitzung vom 13.9.2013 b eschlossenen Mo-
dalitäten ausgeschrieben wurde. Es wurden zwei Ange bote abgegeben 
und zwar von der Raiba St.Roman und von UniCredit B ank Austria AG. 
Tilgungspläne und Darlehensverträge wurden ebenfall s übermittelt. 
Die Sparkasse Schärding, die PSK Wien und die Oberb ank Schärding 
haben kein Angebot gelegt. 
 
 
 
 



 Verhandlungsschrift 
 Nr. 5/2013 
 

 
Seite 6 von 14 

Der Bürgermeister stellt fest, dass die Raiba St.Ro man auf den 6-
Monats-Euribor einen Aufschlag von 1,15 und die Uni Credit Bank 
Austria AG einen Aufschlag von 1,30 anbietet. 
 
 
Der Bürgermeister stellt fest, dass somit die Raiba  St.Roman Best-
bieter ist. Er bringt dem Gemeinderat sodann den Da rlehensvertrag 
vollinhaltlich zur Kenntnis und beantragt der Gemei nderat möge der 
Darlehensvergabe an die Raiba St.Roman, entsprechen d vorliegendem 
Darlehensvertrag, die Zustimmung erteilen. 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Antrag des Bürgermeister s einstimmig, 
mittels Handzeichen, zu. 
 
 
 
4. Prüfbericht Prüfungsausschuss  
Der Bürgermeister berichtet, dass am 8.11.2013 eine  Prüfung des 
Prüfungsausschusses stattgefunden hat und ersucht e r Prüfungsaus-
schussobmann Grill um seinen Bereicht. 
 
Prüfungsausschussobmann Grill führt aus, dass der K assenbestand, 
der Wasserverbrauch und das Spendenkonto geprüft wu rden. Der Kas-
senbestand wurde ordnungsgemäß nachgewiesen. Beim W asserverbrauch 
konnte der Wasserschwund infolge der Behebung von U ndichtheiten um 
rund 6.000 m³ verringert werden bzw. beträgt dieser  nunmehr rund 
3.000 m³ oder ungefähr 10 % und bewegt sicht dieser  somit im Rah-
men. Die Spenden an die wohltätigen Vereine sind an gemessen. 
 
 
Der Gemeinderat nimmt den Prüfungsbericht zustimmen d zur Kenntnis. 
 
 
 
5. Reformprojekt BAV Schärding „Einheitliche Leistu ngen, einheit-  
   liche Gebühren“  
Der Bürgermeister führt aus, dass vom Bezirksabfall verband Schär-
ding das Projekt „Einheitliche Leistungen, einheitl iche Gebühren“ 
ins Leben gerufen wurde. Dieses Projekt behandelt d ie Vereinheitli-
chung der abfallwirtschaftlichen Leistungen im Bezi rk Schärding zu 
bezirksweit einheitlichen Preisen. Das Projekt wurd e dem Umweltaus-
schuss bereits in der Sitzung vom 13.11.2013 vom Ve rbandssekretär 
des BAV Schärding, Herrn Köstlinger Walter, vorgest ellt. Er stellt 
fest, dass sich für die Gemeinde lediglich die Umst ellung der 
Grundgebühr pro Abfalltonne auf Haushalt ändern wir d. Bei einem  
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weiteren Haushalt und lediglich einer Abfalltonne e rhöhen sich die 
Kosten um rund € 30,--. Bei einer Liegenschaft mit nur einem Haus-
halt und einer Abfalltonne verringern sich die Kost en um rund € 
20,--. Er stellt fest, dass auf Grund des vorliegen den Berechnungs-
modells, bei ca. 635 Haushalten und 480 Hausnummern , rund 75 % 
durch die neuen Gebühren profitieren. Bei rund 25 %  der Haushalte 
kommt es zu einer geringen Gebührenerhöhung. Er wei st noch darauf 
hin, dass in den Gebühren sämtliche Kosten enthalte n sind z.B. auch 
jene für das Biosackerl. 
 
Umweltausschussobmann Hamedinger berichtet, dass he ute eine Sitzung 
des Bezirksabfallverbandes stattgefunden hat. Der V orsitzende des 
Bezirksabfallverbandes Schärding, Herr Johann Probs t, hat dabei in-
formiert, dass bereits 23 Gemeinden dem Reformproje kt prinzipiell 
zugestimmt haben. Bei den restlichen Gemeinden wird  bis auf die 
Stadt Schärding, welche im Hinblick auf ihren bishe rigen Überschuss 
noch Bedenken hat, ebenfalls eine Zustimmung erwart et. Ein Ausstieg 
aus diesem Projekt ist jederzeit möglich. 
 
 
Der Bürgermeister beantragt sodann der Gemeinderat möge einen 
Grundsatzbeschluss, zum Beitritt zu diesem Projekt,  die Zustimmung 
erteilen und bringt die Abstimmung mittels Handzeic hen folgendes 
Ergebnis: 
 
16 Ja Stimmen 
 3 Stimmenthaltungen (Beham Josef, Mauthner Matthia s und Scharinger  
   Matthias) 
 
 
Der Bürgermeister stellt fest, dass dem Antrag somi t mehrheitlich 
zugestimmt wurde. 
 
 
 
6. Flächenwidmungsplanänderungen  
   a) Wienetsdorf  
Der Bürgermeister führt aus, dass Herr Haas Johann einen Antrag auf 
Änderung des Flächenwidmungsplanes eingebracht hat.  Vom Ortsplaner 
der Gemeinde, Herrn DI Altmann, wurde bereits ein Ä nderungsplan er-
stellt und legt er diesen dem Gemeinderat zur Einsi chtnahme vor. Er 
weist darauf hin, dass die Umwidmungsfläche im örtl ichen Entwick-
lungskonzept bereits als Bauerwartungsgebiet ausgew iesen ist. 
 
 
Der Bürgermeister beantragt der Gemeinderat möge de r Flächenwid-
mungsplanänderung Nr. 5.4 in Wienetsdorf die Zustim mung erteilen. 
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Der Gemeinderat stimmt dem Antrag des Bürgermeister s einstimmig, 
mittels Handzeichen, zu. 
 
 
   b) Danedt  
Der Bürgermeister berichtet, dass bei der Liegensch aft Danedt 7 im 
Jahr 1958 die Baubewilligung für ein Wohnhaus ertei lt wurde. Beim 
Anwesen handelt es sich um eine aufgelassene Landwi rtschaft. Es ist 
nunmehr beabsichtigt an die bestehende Garage eine Wohneinheit an-
zubauen. Es bestünde nun die Möglichkeit ein Auszug shaus zu errich-
ten was jedoch im Hinblick auf die nicht mehr aktiv e Landwirtschaft 
problematisch ist. Da das bestehende Haus bereits a ls Wohnhaus ge-
nehmigt wurde besteht die Möglichkeit einer Widmung  als sogenannter 
„Sternchenbau“ mit einer Fläche von 1000 m². Auf di eser Fläche be-
stünde dann die Möglichkeit eine entsprechende Baum aßnahmen zu set-
zen. Eine spätere Teilung des Grundstückes ist jedo ch nicht mög-
lich. Der Bürgermeister ist der Ansicht, dass der b eantragten Wid-
mung als Sternchenbau nichts entgegenspricht. 
 
 
Der Bürgermeister beantragt sodann, der Gemeinderat  möge der Wid-
mung der Fläche mit dem Wohnhaus Danedt 7 „Sternche nwohnhaus - be-
stehendes Wohngebäude im Grünland“ die Zustimmung e rteilen. 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Antrag des Bürgermeister s einstimmig, 
mittels Handzeichen, zu. 
 
 
 
7. Baulandsicherungsvertrag  
Der Bürgermeister führt aus, dass das Baugebiet in Wienetsdorf in 
Zusammenarbeit mit einem Partner zur Gänze entwicke lt werden soll 
da der Gemeinde hiefür die notwendigen finanziellen  Mittel fehlen. 
Es wurde daher diesbezüglich Kontakt mit der Realtr euhand aufgenom-
men. Diese übernimmt die Finanzierung und ist das P rojekt auf eine 
Rentabilitätsdauer von fünf Jahren gerechnet. Sollt e das Projekt in 
einer kürzeren Zeit abgewickelt werden können würde  für die Gemein-
de ein Vorteil entstehen. Bei einer längerfristigen  Dauer müsste 
die Gemeinde für die Finanzierungskosten aufkommen.  Die Vorteile in 
diesem Projekt liegen darin, dass Baulandreserven f ür Gemeindebür-
ger zu ortsüblichen Preisen gesichert werden, Baula ndspekulationen 
verhindert werden, es zu keiner finanzielle Belastu ng für die Ge-
meinde kommt, eine Budgetentlastung durch Mit- bzw.  Vorfinanzierung 
von Aufschließungskosten möglich ist, es sich um ei ne maastricht-
neutrale Finanzierung handelt, eine widmungsgemäße Verwendung der 
Grundstücke gewährleistet ist, es zu keiner Belastu ng durch die 
Projektabwicklung kommt und allfällige Mehrerlöse s teuerfrei sind. 
Weiters hat die Gemeinde ein Vorschlagsrecht für de n Verkauf der 
Parzellen. 
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Der Bürgermeister stellt fest, dass der abzuschließ ende Baulandsi-
cherungsvertrag zwischen der Realtreuhand und der G emeinde der Ge-
nehmigung des Landes bedarf. Der Vertrag soll auf B asis des vorlie-
genden Projektes abgeschlossen. 
 
 
Der Bürgermeister beantragt sodann der Gemeinderat möge der Ent-
wicklung des Projektes mit der Realtreuhand, auf Gr undlage der vor-
liegenden Projektsunterlagen, die Zustimmung erteil en. 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Antrag des Bürgermeister s einstimmig, 
mittels Handzeichen, zu. 
 
Weiters beantragt der Bürgermeister der Gemeinderat  möge der Über-
tragung des Abschlusses des Baulandsicherungsvertra ges an den Ge-
meindevorstand die Zustimmung erteilen, da ein Absc hluss des Ver-
trages gegebenenfalls noch im Dezember erfolgen sol l. 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Antrag des Bürgermeister s einstimmig, 
mittels Handzeichen, zu. 
 
 
 
8. Wegebau Flurbereinigung Ginzldorf  
Der Bürgermeister berichtet, dass im Flurbereinigun gsverfahren 
Ginzldorf entsprechende Wegebaumaßnahmen erforderli ch sind. Seitens 
der Agrarbezirksbehörde wurde eine Kostenschätzung für die erfor-
derlichen Wegebaumaßnahmen und die Geländegestaltun gen übermittelt 
und belaufen sich die Gesamtkosten auf rund € 480.0 00,--. Die Kos-
ten für den Wegebau belaufen sich laut vorliegender  Aufstellung auf 
€ 444.100,--. Seitens des Landes hiefür eine Förder ung von 55 % in 
Aussicht gestellt. Analog zu den anderen Zusammenle gungsgebieten 
sollte der Interessentenbeitrag 20 % betragen. Die nicht durch Land 
und Interessenten gedeckten Kosten sollen durch die  Gemeinde getra-
gen werden. In Hinblick auf Finanzsituation der Gem einde ist eine 
Kostentragung jedoch nur mit Zustimmung des Landes möglich und soll 
die Finanzierung beim Sprechtag mit Landesrat Hiege lsberger am 28.1 
2014 geklärt werden. 
 
 
Der Bürgermeister beantragt sodann, der Gemeinderat  möge den Wege-
baumaßnahmen laut Aufstellung, vorbehaltlich der Zu stimmung der Di-
rektion für Inneres und Kommunales in Bezug auf den  Gemeindeanteil, 
entsprechend der ausgeführten Kostenaufteilung die Zustimmung er-
teilen. 
 
Der Gemeinderat stimmt dem Antrag des Bürgermeister s, einstimmig, 
mittels Handzeichen, zu. 
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9. Wirtschaftsförderung Betriebe  
Der Bürgermeister führt aus, dass der Antrag FPÖ-Fr aktion „Wirt-
schaftsförderung der Gemeinde St.Roman“ wie in der letzten Sitzung 
beschlossen der Bezirkshauptmannschaft Schärding zu r Stellungnahme, 
ob es sich um eine Förderung mit oder ohne Sachzwan g handelt, über-
mittelt wurde. Seitens der BH-Schärding, Herr Schmo lz, wurde mitge-
teilt, dass z.B. Lehrlingsförderungen freiwillige F örderung ohne 
Sachzwang bzw. Kommunalsteuerrefundierungen (max. 5 0 % für einen 
Zeitraum von höchstens 3 Jahren) Förderungen mit Sa chzwang darstel-
len. Diesbezüglich gibt es auch entsprechende Erläs se des Landes. 
 
Gemeinderat Grill bemerkt, dass die Gemeinde noch R eserven beim 
vorgegebenen Richtsatz des Landes von € 15,-- pro E inwohner hätte 
bzw. die Gemeinde diese Mittel nicht ausschöpft. 
 
Der Bürgermeister führt aus, dass der Richtsatz im heurigen Jahr, 
im Hinblick auf die Sanierung der Asphaltbahnen, vo raussichtlich 
ausgeschöpft wird. Es ist jedoch richtig, dass der vom Land vorge-
gebene Richtsatz in den letzten Jahren teilweise ni cht ausgeschöpft 
wurde. 
 
 
Gemeinderat Hamedinger führt aus, dass man Mittel a us diesem Titel 
auch für die Sanierung des Wanderwegenetzes verwend en könnte. Er 
stellt auch fest, dass im Gemeinderat bereits über die eine Wirt-
schaftsförderung gesprochen wurde. Dabei wurde fest estellt, dass 
über Förderungsanträge je nach Anlass entschieden w erden soll. 
 
Gemeinderat Grill bemängelt, dass es bei der Wirtsc haftsförderung 
der Gemeinde kein System gibt. Es ist auch nicht ei nzusehen, dass 
der Eine eine Wirtschaftsförderung erhält und der A ndere nicht. 
 
Amtsleiter Stadler führt aus, dass seines Wissens n ach noch jedes 
bei der Gemeinde eingebrachte Ansuchen um Wirtschaf tsförderung be-
handelt und positiv erledigt wurde. 
 
 
Vizebürgermeister Kriegner bemerkt, dass die Wirtsc haftsbetriebe 
für St.Roman wichtig sind und auch unterstützt werd en sollen. Sei-
ner Meinung nach sollte jedoch die Regelung, dass j eder Einzelfall 
im Gemeinderat behandelt werden sollte, beibehalten  werden. Er be-
antragt, dass über Wirtschaftsförderungen im Einzel fall entschieden 
wird. 
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Der Bürgermeister lässt sodann über diesen Antrag a bstimmen und 
bringt die Abstimmung folgendes Ergebnis: 
 
15 Ja Stimmen 
 3 Nein Stimmen (Grill Alfred, Kropf Christian, Mau thner Paula) 
 1 Stimmenthaltung (Bgm. Berlinger Siegfried) 
 
 
Der Bürgermeister lässt weiters über den eingebrach ten Förderantrag 
der FPÖ-Fraktion abstimmen und bringt die Abstimmun g folgendes Er-
gebnis: 
 
 3 Ja Stimmen ( Grill Alfred, Kropf Christian, Maut hner Paula) 
11 Nein Stimmen 
 5 Stimmenthaltungen (Breidt Johann, Baminger Rudol f, Fuchs Franz,  
   Kriegner Christian, Bgm. Berlinger) 
 
Der Bürgermeister stellt fest, dass der Antrag somi t mehrheitlich 
abgelehnt wurde. 
 
 
 
10. Allfälliges  
Der Bürgermeister informiert über folgende Angelege nheiten: 
 
a) auf der B 136 Sauwald Straße bei km 14,400 wurde  von der BH-
Schärding eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h ve rordnet. 
 
b) bei der Badstraße (Zufahrt Sportzentrum) erfolgt e in Anwesenheit 
von Anrainern eine Lokalaugenschein und wurde dabei  vom Amtssach-
verständigen zur Besserung der Situation vorgeschla gen die Badstra-
ße gegenüber den Güterweg Oberndorf zu benachrangen  und die Einbin-
dung der Badstraße in annähernd rechtem Winkel in d en Güterweg um-
zugestalten. Dies wurde auch von den anwesenden Anr ainern für sinn-
voll erachtet. 
 
c) vom Landesfeuerwehrkommando wurde mitgeteilt, da ss das KLF für 
die FF-Rain im Beschaffungsprogramm für 2015 vorgem erkt wurde bzw. 
eine Förderung in Höhe von € 33.000,-- gewährt wird . 
 
d) am 28. Jänner 2014 findet ein Gesprächstermin mi t LR Hiegelsber-
ger statt wo die nächsten Gemeindevorhaben besproch en werden. 
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e) am 5. Dezember findet auf Grund der Aus- bzw. Üb erlastung der 
Kläranlage Münzkirchen eine Begehung mit Vertretern  des Landes an 
Ort und Stelle bezüglich möglicher Anpassungen stat t. 
 
f) infolge der relativ schlechten Breitbandversorgu ng in der Ge-
meinde gibt es Gespräche mit Anbietern bezüglich ei ner möglichen 
Verbesserung. 
 
g) er lädt alle Gemeinderatsmitglieder sehr herzlic h zum Advent-
markt am nächsten Samstag ein. 
 
h) weiters wird der Sitzungsplan für das Jahr 2014 ausgegeben und 
ersucht bereits um Vormerkung des Termins für den N eujahrsempfang 
am 24. Jänner. 
 
 
Gemeinderat Hamedinger übergibt den Anwesenden die Abfallstatistik 
2012 des Bezirksabfallverbandes zur Kenntnis. Weite rs führt er aus, 
dass es seitens des Bezirksabfallverbandes Informat ionen zum Gebäu-
deabbruch gibt. Er ersucht den Bürgermeister diese den Bauwerbern 
künftig zu übermitteln. 
 
Der Bürgermeister stellt fest, dass Bauwerber die e inen Abbruch tä-
tigen diese Informationen bereits erhalten. 
 
 
Gemeinderat Schasching fragt ob das Finanzierungsge spräch bezüglich 
dem Bauabschnitt 2 (Sportplatz mit Tribüne) schon s tattgefunden 
hat. 
 
Der Bürgermeister führt aus, dass im November ein S portstättenge-
spräch zwischen dem zuständigen Gemeindelandesrat H iegelsberger und 
Landesrat Dr. Strugl stattgefunden hat. Es wurde pe r Mail mitge-
teilt, dass mit einer Finanzierung 2015 zu rechnen ist. 
 
 
Gemeinderat Beham berichtet, dass letzte Woche in S imling eine Feu-
erwehrübung stattgefunden hat. Dabei wurde festgest ellt, dass die 
Abdeckung beim Vorbehälter relativ morsch ist und E insturzgefahrt 
besteht. Es sollte hier eine entsprechende Lösung g efunden werden. 
Weiters sollt der Überlauf entsprechend gestaltet w erden damit es 
zu keiner Vernässung der Wiese kommt. 
 
Der Bürgermeister wird sich dies anschauen und um e ntsprechende Lö-
sungen bemühen. 
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Gemeinderat Kohlbauer führt aus, dass der FF-Vichte nstein ein Feu-
erwehrauto zustünde. Diese kann das Auto jedoch nic ht besetzen und 
so wird von einer Beschaffung Abstand genommen. Er fragt ob diesbe-
züglich nicht eine gemeindeübergreifende Lösung mit  der FF-Rain 
möglich wäre. Dies insbesondere im Hinblick auf ein e mögliche Kos-
tenersparnis. 
 
Der Bürgermeister berichtet, dass ihm die Problemat ik bekannt ist 
und es diesbezüglich auch ein Gespräch mit der FF-R ain gegeben hat. 
Mit der Gemeinde Vichtenstein fand diesbezüglich ke in näheres Ge-
spräch statt. Seitens der FF-Rain werden erhebliche  Leistungen für 
den Pflichtbereich erbracht und man könnte die Geme inde Vich-
tenstein um einen Kostenbeitrag ersuchen. 
 
 
 

Genehmigung der Verhandlungsschrift über die vorher ige Sitzung 
 
 
 
Der Vorsitzende stellt fest, dass gegen die während  der Sitzung zur 
Einsicht aufgelegenen Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung 
keine Einwendungen erhoben wurden. 
 
Abschließend bedankt sich der Bürgermeister bei all en Gemeinderats-
mitgliedern für die gute Zusammenarbeit und das pos itive Klima wäh-
rend des ganzen Jahres, ersucht alle Gemeinderatsmi tglieder auch um 
gute Zusammenarbeit im kommenden Jahr, wünscht alle n ein gesegnetes 
und frohes Weichnachtsfest sowie einen guten Rutsch  ins Neue Jahr 
und schließt, da die Tagesordnung erschöpft ist und  sonstige Anträ-
ge und Wortmeldungen nicht mehr vorliegen um 21.30 Uhr die Sitzung. 
 
 
 
Da die Tagesordnung erschöpft ist und sonstige Antr äge und Wortmel-
dungen nicht mehr vorliegen, schließt der Vorsitzen de um 21.50 Uhr 
die Sitzung. 
 
 
 

-------------------------------         ----------- -------------------------- 
Schriftführer AL Stadler Johann         Vorsitzende r Bgm. Berlinger Siegfried 
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Der Vorsitzende beurkundet hiermit, dass gegen die vorliegende Ver-
handlungsschrift in der Sitzung vom 10.01.2014 kein e Einwendungen 
erhoben wurden und diese Verhandlungsschrift daher im Sinne des § 
54(5) Oö. GemO 1990 als genehmigt gilt. 
 
 
 

Gemeinde St.Roman, 10.06.2014 
 
 
 

------------------------------------- 
Vorsitzender Bgm. Siegfried Berlinger 

 
 
 

-----------------------------   ------------------- --------- 
Gemeinderat (ÖVP-Fraktion)   Gemeinderat(SPÖ-Frakti on) 

 
 
 

------------------------- 
Gemeinderat (FPÖ-Fraktion) 


